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An den 

Minister für Wirtschaft und Technologie 

der Bundesrepublik Deutschland

Herrn Dr. Werner Müller

Scharnhorststr. 34-37

10115 Berlin


20.03.2002  -ddu-avo


Tel 8 53 08-220

Datenschutzrichtlinienentwurf der Europäischen Kommission COM(2000)385

Sehr geehrter Herr Dr. Müller,

Dumrath & Fassnacht verlegt seit mehr als 200 Jahren Adressbücher. Mit 350 Beschäftigten produziert unser Unternehmen für den gesamten Norden Deutschlands 60 verschiedene Telefon- und Branchenbücher (Gelbe Seiten) mit etwa 3,5 Millionen Einträgen pro Jahr.

Ich wende mich heute an Sie wegen einer kurzen Regelung, die in dem von der EU-Kommission vorgeschlagenen Datenschutzrichtlinienentwurf zu finden ist. Sie bedroht nicht nur mein Unternehmen, sondern auch die Existenz einer ganzen Branche. Es handelt sich um Art. 12.2 des Entwurfes, der die Erfassung und Veröffentlichung von Teilnehmerdaten in Telefonbüchern regelt. Galt bisher, dass der Teilnehmer mit Name, Adresse und Telefonnummer gelistet und veröffentlicht wurde mit gleichzeitigem jederzeit ausübbaren Widerspruchsrecht (OPT-OUT-Lösung), so wird der Telefonteilnehmer zukünftig vorher seine Zustimmung zur Veröffentlichung im Telefonbuch schriftlich zum Ausdruck bringen müssen (OPT-IN-Lösung).

Folge dieser unscheinbaren Neuregelung wird sein, dass Telefonbücher unvollständig, damit unzuverlässig und letztlich als wichtige Informationsquelle unbrauchbar sein werden. Leider zeigt die Erfahrung ebenso wie Marktstudien, dass bis zu 50% der Teilnehmerdaten aus Vergesslichkeit, Bequemlichkeit oder Uninformiertheit verloren gehen werden. 

Im Rahmen der 1. Lesung des Datenschutzrichtlinienentwurfes im EU-Parlament hat die Mehrheit der Parlamentarier nach anfänglicher Unterstützung der OPT-IN-Regelung den Vorschlag der Kommission zugunsten der bestehenden OPT-OUT-Lösung abgeändert. Es gibt viele gute Gründe, hier seien nur zwei angeführt: Motiv für die OPT-IN-Regelung war die Angst vor der nicht einzudämmenden Flut von unaufgefordert zugesendeten E-Mails, dem sogenannten Spamming. Nur: Name, Adresse und Telefonnummer ermöglichen solche die Privatsphäre verletzenden Aktionen nicht. Verschwinden zuverlässige Telefonbücher vom europäischen Markt, so ist nicht einem Spammer das Handwerk gelegt. OPT-IN steht zudem nicht in Einklang mit Abkommen, die mit den USA ausgehandelt wurden, um den Datenschutz im internationalen Verkehr zu sichern. Die „Safe Harbour Principles“ sehen eine OPT-OUT-Lösung vor. Viele weitere Gründe sprechen für OPT-OUT, ich erlaube mir ein kurzes Positionspapier des Europäischen Verbandes der Adressbuch- und Datenbankverleger beizufügen.

Der Europäische Rat unterstützt trotz des Abänderungsvorschlages des EU-Parlamentes in seiner Stellungnahme zum Kommissionsvorschlag dessen OPT-IN Lösung. Mir ist daran gelegen, dass im Rahmen der jetzt begonnenen 2. Lesung die Argumente nochmals von Seiten des Rates überdacht werden. Einen Gesprächsfaden in diese Richtung zu knüpfen, ist bisher fehlgeschlagen. E-Europe, Vernetzung Europas mit der Welt, Wettbewerbsfähigkeit der EU auf dem elek​tronischen Sektor, all das sind die Schlagworte in Europa. Datenschutz ist dabei dringend notwendig. Aber in welcher Form? Ist mit solchen Regelungen, die die Falschen trifft, der Phantasie der Hacker wirklich Einhalt zu gebieten? Das Kind darf nicht mit dem Bade ausgeschüttet werden, angemessene Regelungen müssen gefunden werden. Aber ein e-Europe ohne Telefonbücher scheint mir unangemessen zu sein. 

Zu Gesprächen stehe ich selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen 

Dumrath & Fassnacht KG

(GmbH & Co.)

Dr. Christoph Dumrath

Anlage

